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Am 26. April 2022 verkündete der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)
sein mit Spannung erwartetes Urteil in der Rechtssache C-401/19 zu Artikel 17 der
Richtlinie über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen
Binnenmarkt von 2019 (DSM-Richtlinie) (siehe IRIS 2019-4/5). Die Rechtssache
begann im Mai 2019, einen Monat nach der Verabschiedung der DSM-Richtlinie,
als Polen beim EuGH einen Antrag auf Nichtigerklärung von zwei Bestimmungen
in Artikel 17 der DSM-Richtlinie stellte, die die Haftung von Diensteanbietern für
das Teilen von Online-Inhalten (OCSSP) für von Nutzern hochgeladene Inhalte
betreffen (siehe IRIS 2019-9/5). Polen beantragte insbesondere die
Nichtigerklärung von Art. 17 Abs. 4 Buchst. b und c letzter Satzteil der DSM-
Richtlinie, wonach OCSSP verpflichtet sind, die von Nutzern hochgeladenen
Inhalte zu überwachen, um das Hochladen von geschützten Werken zu
verhindern, die die Rechteinhaber nicht über diese Dienste zugänglich machen
wollen. Polen machte geltend, diese Bestimmungen würden das Recht von
Nutzern auf freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 11 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (EU-Charta) verletzen. Im Juli 2021 stellte
Generalanwalt Øe in seinen Schlussanträgen zur Rechtssache fest, dass Artikel 17
der DSM-Richtlinie gültig sei, da er ausreichende Garantien in Bezug auf die
Rechte der Nutzer enthalte, und dass der Gerichtshof die Klage Polens abweisen
sollte (siehe IRIS 2021-8/7).

Der EuGH hat nun ebenfalls entschieden, dass die Klage Polens abgewiesen
werden sollte, da die Verpflichtungen nach Art. 17 Abs. 4 Buchst. b und c mit
angemessenen Garantien versehen seien, um die Achtung des Rechts der Nutzer
auf freie Meinungsäußerung und ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen
Meinungsfreiheit und dem Recht des geistigen Eigentums „sicherzustellen“.
Erstens stellte der Gerichtshof fest, dass Artikel 17 den Grundsatz aufstelle, dass
OCSSP unmittelbar haften, wenn geschützte Werke von Nutzern ihrer Dienste
rechtswidrig hochgeladen werden. OCSSP können jedoch von der Haftung befreit
werden, und der Gerichtshof führte aus, OCSSP seien, um in den Genuss der
Haftungsbefreiung nach Artikel 17 zu kommen, „de facto“ verpflichtet, eine
vorherige Kontrolle der Inhalte vorzunehmen, die Nutzer auf ihre Plattformen
hochladen wollen, sofern sie von den Rechteinhabern die einschlägigen und
notwendigen Informationen erhalten haben. Entscheidend sei, so der Gerichtshof,
dass die OCSSP in Abhängigkeit von der Zahl der hochgeladenen Dateien und der
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Art des fraglichen Schutzgegenstands auf Instrumente zur automatischen
Erkennung und Filterung zurückgreifen müssten, um eine solche vorherige
Kontrolle durchführen zu können. Der Gerichtshof stellte daher fest, die in Artikel
17 der DSM-Richtlinie vorgesehene spezielle Haftungsregelung bewirke eine
Einschränkung des Rechts der Nutzer von OCSSP auf freie Meinungsäußerung.

Der Gerichtshof prüfte im Weiteren die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die
Meinungsfreiheit und stellte fest, dass die Verpflichtungen nach Artikel 17 das
Recht der Nutzer auf freie Meinungsäußerung aus mehreren Gründen „nicht
unverhältnismäßig einschränken“. Erstens habe der Unionsgesetzgeber, um „der
Gefahr vorzubeugen“, die die Nutzung von Instrumenten zur automatischen
Erkennung und Filterung für das Recht auf freie Meinungsäußerung darstelle, eine
„klare und präzise Grenze“ für die Maßnahmen aufgestellt, die in Umsetzung der
in Artikel 17 vorgesehenen Verpflichtungen getroffen werden könnten, indem er
insbesondere Maßnahmen ausgeschlossen habe, „die rechtmäßige Inhalte beim
Hochladen filtern und sperren“. Zweitens müssten die Mitgliedstaaten gemäß Art.
17 Abs. 7 sicherstellen, dass Nutzer von ihnen generierte Inhalte für die speziellen
Zwecke von Zitaten, Kritik, Rezensionen, Karikaturen, Parodien oder Pastiches
hochladen und zugänglich machen dürfen. Drittens könne die Haftung der OCSSP
für die Sicherstellung der Nichtverfügbarkeit bestimmter Inhalte nach Artikel 17
nur unter der Voraussetzung ausgelöst werden, dass die betroffenen
Rechteinhaber ihnen die einschlägigen und notwendigen Informationen über diese
Inhalte übermitteln. Viertens biete Art. 17 Abs. 8, der vorsehe, dass die
Anwendung von Artikel 17 nicht zu einer allgemeinen Überwachungspflicht führen
dürfe, eine „zusätzliche Garantie“ für die Wahrung des Rechts der Nutzer auf freie
Meinungsäußerung. Schließlich enthalte Artikel 17 mehrere verfahrensrechtliche
Garantien (zum Beispiel Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren), die das Recht
der Nutzer auf freie Meinungsäußerung in Fällen schützen, in denen OCSSP
irrtümlich oder ohne Grundlage zulässige Inhalte sperren. Daher kam der
Gerichtshof zu dem Schluss, dass die in Art. 17 Abs. 4 Buchst. b und c
vorgesehene Verpflichtung der OCSSP, die Inhalte, die Nutzer auf ihre Plattformen
hochladen möchten, vor ihrer öffentlichen Verbreitung zu kontrollieren, „vom
Unionsgesetzgeber mit angemessenen Garantien versehen wurde, um [...] die
Wahrung des [...] Rechts der Nutzer dieser Dienste auf freie Meinungsäußerung
und Informationsfreiheit [...] sicherzustellen.“

Abschließend fügte der Gerichtshof hinzu, es sei Sache der Mitgliedstaaten, bei
der Umsetzung von Artikel 17 in ihr innerstaatliches Recht „darauf zu achten,
dass sie sich auf eine Auslegung dieser Bestimmung stützen, die es erlaubt, ein
angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die Charta
geschützten Grundrechten sicherzustellen“.

Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)
of 26 April 2022, Case C‑401/19, Republic of Poland v European
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Parliament and Council of the European Union

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=258261&text=&dir=&d
oclang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2466542

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (Große Kammer) vom 26. April
2022, Rechtssache C-401/19, Republik Polen gegen das Europäische Parlament
und den Rat der Europäischen Union

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=258261&text=&dir=&d
oclang=DE&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=2466542
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